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Beilagen zum Grossratsprotokoll 

Anwaltsgesetz 

Änderung vom 21. Oktober 2008 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,  

gestützt auf Art. 31 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 24. Juni 2008 

beschliesst: 

I. 

Das Anwaltsgesetz vom 14. Februar 2006 wird wie folgt geändert: 

Art. 16 Abs. 2 
2 Bei amtlichen Verteidigungen und unentgeltlichen Rechtsvertretungen 
setzt die mit der Sache befasste Instanz die Entschädigung der Anwältin 
oder des Anwaltes nach dem für eine sachgerechte Prozessführung not-
wendigen Zeitaufwand fest. 

Art. 16a 
1 Der Anspruch auf Parteientschädigung richtet sich nach der Gesetz-
gebung über die Zivil-, die Straf- und die Verwaltungsrechtspflege.  
2 Die Parteientschädigung für die Kosten der anwaltlichen Vertretung in 
Verfahren vor Gerichts- und kantonalen Verwaltungsbehörden bemisst 
sich nach dem für eine sachgerechte Prozessführung notwendigen Zeit-
aufwand sowie der Schwierigkeit und der Bedeutung der Sache.  

Art. 19 
Die Regierung erlässt die notwendigen Ausführungsbestimmungen und 
auf Antrag der Aufsichtskommission ein Prüfungsreglement. Sie regelt die 
Einzelheiten der Parteientschädigung sowie das Honorar für die unentgelt-
liche Rechtsvertretung und die amtliche Verteidigung.  

Parteientschädi-
gung 
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Art. 20 Ziff. 2 und 6 

2. Zivilprozessordnung des Kantons Graubünden 

Art. 45 Abs. 3 
3 Die Steuerverwaltung macht dem für die Geltendmachung der Erstat-
tungsansprüche zuständigen Amt die notwendigen Daten mittels Abrufver-
fahren zugänglich. In den Gemeinden ist das für die Rückerstattung zu-
ständige Amt berechtigt, die notwendigen Daten über das Steueramt ein-
zusehen. 

6. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege  

Art. 76 Abs. 3  
3 Wo es die Verhältnisse rechtfertigen, bestellt die Behörde auf ihre Kosten 
eine Anwältin oder einen Anwalt. Die Entschädigung richtet sich nach der 
Anwaltsgesetzgebung.  

Art. 77 
1 Prozessiert eine Partei unentgeltlich, hat sie das Erlassene und die Kos-
ten der Rechtsvertretung zu erstatten, wenn sich ihre Einkommens- oder 
Vermögensverhältnisse gebessert haben und sie hierzu in der Lage ist. Der 
Anspruch des Kantons auf Rückerstattung verjährt in zehn Jahren nach 
Rechtskraft des Entscheides.  
2 Über die Verpflichtung zur Rückerstattung entscheidet das von der Re-
gierung bezeichnete Amt. Dessen Entscheid kann mit Beschwerde beim 
Verwaltungsgericht angefochten werden. 
3 Die Steuerverwaltung macht dem für die Geltendmachung der Er-
stattungsansprüche zuständigen Amt die notwendigen Daten mittels Ab-
rufverfahren zugänglich. In den Gemeinden ist die für die Rückerstattung 
zuständige Stelle berechtigt, die notwendigen Daten über das Steueramt 
einzusehen. 

Art. 78 Abs. 1 
1 Im Rechtsmittel- oder Klageverfahren wird die unterliegende Partei in 
der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei die durch den Rechtsstreit 
verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. 

Art. 85 Abs. 4 
4 Die Verjährung der vor Inkrafttreten der Teilrevision des Anwaltsgesetzes 
vom 21. Oktober 2008 gewährten unentgeltlichen Prozessführungen be-
ginnt mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu laufen.  
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II. 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 

Die Regierung bestimmt das Inkrafttreten dieser Teilrevision.  

 


